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<27 —

Einfluß der Zeit des Holzfällens auf die Festigkeit und Dauer'
haftigkeit des Holzes.

Von der ökonomischen Gesellschaft in Westphalen hierüber angestellte

Versuche lieferten folgende Ergebnisse:

Aus vier Fichten gleichen Alters, auf gleichem Boden gewachsen und

von anscheinend gleich starkem und gesundem Holze, jedoch monatweise

in den Monaten Dezember bis März gefällt, wurden vier gleiche Balken

gezimmert und in gleicher Weise belastet, wobei es sich zeigte, daß die

Tragkraft des im Januar gefällten Holzes um 12 "/>, die des im Februar
gefällten um 2V °/o und endlich die des Holzes vom Monat März um
38 °/o geringer war, als die desjenigen vom Dezember.

Von zwei gleichen Fichten, die in feuchtem Boden vergraben worden,
war nach Jahren die im Februar gefällte verfault, während an der im
Dezember gefällten noch nach 16 Jahren das Holz hart gesunden wurde.

Von zwei Rädern, bei deren einem die Felgen aus im Dezember

gefälltem Buchenholze, beim andern aus im Februar gefälltem bestanden,

hielt das erstere 6 Jahre aus, während das andere bei gleicher Arbeit
schon nach zwei Jahren unbrauchbar wurde.

Aehnliche Erscheinungen zeigten sich bezüglich der Porosität zu ver-
schiedenen Zeiten gefällten Holzes, indem z. B. Eichenholz von meist

gleicher Beschaffenheit, im Dezember gefällt, kein Wasser durchließ, in den

Monaten Januar, Februar und März gefälltes jedoch ein zunehmend

stärkeres Durchlassen des Wassers ergab.

Luzeru Die „Neue Zürcher-Zcitung" vom 4. Mai enthält einen

Bericht über die Verhandlungen des Großen Rathes, dem wir Folgendes
entheben: Der Große Rath war, in Fortsetzung der Frühlingssesston,

vom 19. bis 21. April versammelt und behandelte einige Gegenstände

von mehr als gewöhnlicher Bedeutung. Ich hebe zuerst das Begehren
der Korporationsverwaltung von Pfaffnau hervor, es möchte das Gesetz

über Theilung der Gemeinde- und Korporalionswaldungen in dem Sinne ge-
ändert werden, daß die Theilung zugegeben werden müsse, wenn die

Mehrheit der Korporationsbürger sie verlange und der Wald sogenannter
Realwald sei. Der Große Rath wies das Begehren ab und ließ sich

dabei von rechtlichen und volkswirthschaftlichen Gründen leiten. In recht-



licher Beziehung ging er von der Ansicht aus, daß das Korporationsgut
wohl ein Eigenthum der Korporation als moralischer Person sei,
keineswegs aber ein Eigenthum der einzelnen Korporationsmitglieder einer
bestimmten Zeitêpoche; vielmehr stehe dem Einzelnen nur ein Recht auf
Nutzung des Gutes (eine sogenannte Gerechtigkeit) zu, das die Natur
eines Rechtes an fremder Sache (jus in i-e alisng) annehme. Das Be-
gehren einer Theilung der Korporationswälder enthalte also eine rechtliche

Unmöglichkeit. Diese Ansicht entwickelte im Gr. Rathe ein junger konserva-
tiver Jurist, Hr. Dr. Zemp, und sie wurde unwidersprochen als richtig
hingenommen, obwohl sie aller bisherigen Praxis in diesen Dingen wider-
spricht. Selbst das bestehende Gesetz über Theilung von Gemeinde- und

Korporationsgütern, welches die Möglichkeit der Theilung statuirt und sie

nur von der Einwilligung der Regierung abhängig macht, beruht aus

einer völlig verschiedenen Rechtsansicht. Nach der Ansicht des Hrn. Dr. Zemp,
die ich übrigens für die richtige halte, ist die Theilung von Korporations-
gut unter die lebenden Mitglieder der Korporation rechtlich unzulässig
und soll daher nie vorkommen. Die Konsequenz dieser Ansicht besteht

darin, daß wenn die Korporation zu existiren aufhört, sei es, daß sie sich

selbst auslöst, oder daß der Staat ihr die Garantie für ihren rechtlichen

Bestand entzieht, ihr Vermögen nicht den einzelnen Mitgliedern, sondern

als herrenloses Gut dem Staate anheimfällt. Die Konsequenz findet ihre

Anwendung auf alle Korporationen, seien sie geistlichen oder weltlichen

Charakters, sobald sie zu bestehen aufhören. In volkswirthschaftlicher

Beziehung zog der Gr. Rath in Betrachtung, daß die Waldtheilungen,
die früher im Kanton Luzern häufig vorkamen, der Waldkultur den größten

Nachtheil brachten, weßwegen man die früher in dieser Beziehung begangenen

Mißgriffe gerne ungeschehen zu machen wünschte. Die Waldtheilungen
haben, im Gegensatze zu der Theilung der offenen Allmendgüter, welche

man als eine große Wohlthat jetzt noch anerkennt, nur schädliche Folgen

gehabt, indem sie eine geregelte Forstordnung geradezu unmöglich machten

und die Holzbestände einem förmlichen Beraubungssystem preisgaben.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich, Nekla-

mationen betreffend die Zusendung des BlatteS an Orell, Füßli Sc Comp.

daselbst zu adresstren.

Druck und Expedition von Orell, Füßli z Comp.
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